
Anderungen im Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer!nnen der
Universitäten:

,,12. Nachtrag vom 03,12.202A"

1. lnI2Abs. lwi lit. cll einsefüpt:
d) in Abweichung von lit. c persönlich für alle Arbeitrrehmerlnnen cler Univerrsität für
Weitc'rbildung l(rerns (Donar"r-UniversiLäit l(rerns), cJererr Arbeitsverhältnis nach cJern 30.
Seplember 2022 begrün det rvurde.

2, lnQ2 .2 wirdZ 3 eingefüst
3. für Arbeitnehmerlnnen der Universität ftir Weiterbilciung l(rerrns (Dorrau-L,lniverrsität

l(rems), cJeren Arbeitsverlrältnis vor denr 1. Ol<tr:ber ?-A2?-hegriurclet wurcJe uncl die gernä{3

S 76a ihren Übertritt bewirkt lrabe n.

3. ln649we enAbs.L*3wiefo t geändert:

(f ) Der monatliche Brr.rttobezug irr der Geiraltsgruppe A 1 beträgt Euro Ii.321,,70.

Dieser Betrag erhcjhtsich beiVorliegen zurrindest einer positiven Evaluierung clerTätigkeit (nach
UG 2002) im jeweiligen Zeitraunr

n a ch sechsjä h riger'Iätigkeit ar ul Iu ro 5. 838,00,

nach 12-jälrriger 1ätigkeit auf Euro 6.349,30,

nach LB-jähriger Tätigkeit auf Euro 6.860,70 und

nach 24-jähriger Tätigkeit auf i:uro 7.372,LA.

(21 Der monatliche Bruttobezug irr der Gehaltsgruppe A 2 beträgt Euro 4.01-1,20, bei
Arbeitnehmerlnnen mit einschlägigem Doktorat r:der ph.D. Euro 4,666,30,

Diese Beträge erhöhen sich

ai nach firfüllung der Qualifizierungsvereinbarung (g 27) auf Euro 5.059,50,

b) und beiVorliegen zumindest einer positiven Evaluierung clerTätigkeit (nach UG) im jeweiligen
Zeitraum nach sechsjähriger Tätigkeit als assozierte/r Professorln auf Euro 5.582,40,

nach 12.-jähriger Tätigkeit auf Euro 6,093,80,

nach 1.8-jähriger Tätigkeit auf F-uro 6,605,10 und

nach 24-jähriger -lätigkeit auf Euro 7, 1:t6,30.

{3) Der nronatliche Bruttobezug in der Gehaltsgruppe B 1 beträgt Euro2.g71.,50, Dieser Betrag
erhöht sich

a) nach dreijähriger Tätigkeit auf Euro 3.522,70. Die Dreijahresfrist verkürzt sich um Zeiträurne,
für die tätigkeitsbezogene Vorerfahrungen nachgevuiesen werden;

b) nach achtjährigerTätigkeit in der Einsturfung nach lit. a oder beiVorliegen eines Dol<torates,
das Voraussetzung für die Begründung des Arbeitsverhältnisses war (Postcloc*Stelle),

auf Euro 3.945,90;

clnach achtjährigerTätigkeit in der Einstufirng nach lit. b auf Iuro 4.371,80;

d) nach achtjähriger l'ätigkeit in der Eirrstufung nach lit. c auf Euro 4.601-,10.
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